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Ah okay, also theoretisch wäre folgendes möglich:

Ich beantrage Elternzeit direkt im Anschluss an den Mutterschutz z.B. je nach Geburtstermin
vom 19. September 2018 bis zum 12. April 2019. Mein Mann beantragt dann Elternzeit vom 13.
April 2019 bis zum 18. September 2019. So hätten wir genau 1 Jahr Elternzeit auf uns beide
aufgeteilt, aber eben mit einem taggenauen Wechsel.
Das Elterngeld könnte ich dann für 7 Monate beantragen (auch, wenn ich gar nicht VOLLE 7
Monate in Elternzeit bin, sondern ein paar Tage weniger?) und mein Mann beantragt
entsprechend Elterngeld für die restlichen 5 Monate, die uns Elterngeld zustehen würde.

Habe ich das richtig verstanden?

1
https://www.lehrerforen.de/thread/46764-elternzeit-taggenau-beantragen-elterngeld-f%C3%BCr-lebensmonate-des-
kindes/?postID=438921#post438921

https://www.lehrerforen.de/thread/46764-elternzeit-taggenau-beantragen-elterngeld-f%C3%BCr-lebensmonate-des-kindes/?postID=438921#post438921
https://www.lehrerforen.de/thread/46764-elternzeit-taggenau-beantragen-elterngeld-f%C3%BCr-lebensmonate-des-kindes/?postID=438921#post438921

